
 
 

 

SATZUNG 

zur Festsetzung des Beitragssatzes für die Investitionen der Jahre  2006, 

2007, 2008, 2009, 2011 und 2012 für die Erhebung wiederkehrender Beiträ-

ge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Lausnitz bei Neu-

stadt an der Orla 
 

 

Aufgrund der §§ 2 und 7a des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) erlässt die 

Gemeinde Lausnitz bei Neustadt an der Orla folgende Satzung: 

 

§ 1 

Beitragssatz 2006 

 

Der Beitragssatz zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrages beträgt im Jahr 2006 je Quad-

ratmeter Ansatzfläche 0,005267 €. 

§ 2 

Beitragssatz 2007 

 

Der Beitragssatz zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrages beträgt im Jahr 2007 je Quad-

ratmeter Ansatzfläche 0,2589053 €. 

 

§ 3 

Beitragssatz 2008 

 

Der Beitragssatz zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrages beträgt im Jahr 2008 je Quad-

ratmeter Ansatzfläche 1,2504219 €. 

 

§ 4 

Beitragssatz 2009 

 

Der Beitragssatz zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrages beträgt im Jahr 2009 je Quad-

ratmeter Ansatzfläche 0,0210068 €. 

 

§ 5 

Beitragssatz 2011 

 

Der Beitragssatz zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrages beträgt im Jahr 2011 je Quad-

ratmeter Ansatzfläche = 0,004102 €. 

 

§ 6 

Beitragssatz 2012 

 

Der Beitragssatz zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrages beträgt im Jahr 2012 je Quad-

ratmeter Ansatzfläche 0,3325935 €. 

 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

(1) § 1 der Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2006 in Kraft. 

 

(2) § 2 der Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2007 in Kraft. 

 



 
 

 

(3) § 3 der Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2008 in Kraft. 

 

(4) § 4 der Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2009 in Kraft. 

 

(5) § 5 der Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2011 in Kraft. 

 

(6) § 6 der Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2012 in Kraft. 

 

(7) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Lausnitz bei Neustadt an der Orla zur Fest-

setzung des Beitragssatzes für die Investitionen des Jahres 2008 für die Erhebung wie-

derkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Lausnitz vom 

10.03.2014 außer Kraft. 

 

Lausnitz bei Neustadt an der Orla, den 26.04.2016 
 

Ritter 

Bürgermeister 
 

 

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Ausfer-

tigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend ge-

macht werden.  

Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße 

nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so 

sind diese Verstöße unbeachtlich. 

 

Bekanntmachungsvermerk 

 

Die Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes für die Investitionen der Jahre  2006, 2007, 

2008, 2009, 2011 und 2012 für die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 

Verkehrsanlagen der Gemeinde Lausnitz bei Neustadt an der Orla wurde an der Verkün-

dungstafel öffentlich bekannt gemacht. 

 

Ausgehangen:    27.04.2016     

Abgenommen: 09.05.2016  

 

Ritter      - S i e g e l - 

Bürgermeister 

 


